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des Ministeriums „und anderen betroffe-
nen Ressorts der Bundesregierung“. Dass 
es einen Bedarf für die Möglichkeit gebe, 
außerhalb von Familie und Paarbeziehun-
gen Verantwortung füreinander überneh-
men zu können, sei in Hinblick auf gesell-
schaftliche Veränderungen „hinreichend 
plausibel“.

Walter Schweiker aus Ludwigsburg hat 
diesen Bedarf in der Tat. Mit einer Nach-
barin im Wohnprojekt hat er General-
vollmachten ausgetauscht, damit sie in 
medizinischen Notfällen Auskunft be-
kommen und Entscheidungen treffen 
können. Justizminister  Buschmanns Eck-
punktepapier können die Senioren aber 
ebenfalls wenig abgewinnen. Ihre Organe 
wolle schließlich niemand mehr, wer im 
Wohnprojekt Pf lege braucht, nutzt einen 
ambulanten Dienst, und alles Weitere 
lässt sich bereits regeln. Das Konzept 
scheint ihnen zu abstrakt und lebensfern.

In einem Punkt aber stimmen die Be-
wohner dem Justizminister zu. Her-
kömmliche Modelle, etwa im Alter zu den 
Kindern zu ziehen, funktionieren ihrer 
Meinung nach häufig nicht so gut, wie 
viele Menschen sich das vorstellen. Denn 
die nächste Generation hat ihr eigenes 
Leben, ist tagsüber auf der Arbeit, muss 
sich abends um die eigenen Kinder und 
den eigenen Haushalt kümmern.  Für kin-
derlose Rentner wie Schweiker ist das so-
wieso keine Option.

Trotzdem stoßen sie mit dem Wohn-
projekt häufig auf „Unverständnis pur“, 
sagt Bewohnerin Annedore Schäfer. Ihre 
Nachbarin Christiane Darmstadt hat den 
Eindruck, dass manche gerne hören wür-
den, sie und ihr Mann hätten den Umzug 
bereut. Die Darmstadts haben schon in 
ihren Fünfzigern angefangen, sich über 
das Wohnen im Alter Gedanken zu ma-
chen. Dagegen fühlen sich viele auch mit 
60 Jahren noch zu fit, um aus ihrem lang-
jährigen Zuhause auszuziehen, so ihr Ein-
druck. Sie selbst sehen es genau andershe-
rum: Wer möglichst bis zum Lebensende 
im eigenen Heim wohnen wolle, müsse 
sich rechtzeitig in einer entsprechenden 
Wohnung einleben. Zögert man einen 
Umzug zu lange hinaus, wird das Neue 
nicht mehr zum Zuhause.

O bwohl die Bewohner des Pro-
jekts die Ministeriumseck-
punkte für ihren Alltag nicht 
nützlich finden, können sie 

sich mit den Begriffen Verantwortung 
und Gemeinschaft sehr gut identifizieren 
– auf einer viel praktischeren Ebene. „Die 
Fürsorge füreinander kommt durch das 
Zusammenleben“, sagt Christiane Darm-
stadt. Die Runde führt Beispiele aus dem 
Alltag an: Sie haben eine Liste mit den 
Kontaktdaten von Angehörigen angelegt, 
falls jemandem etwas zustößt. Es gibt Er-
satzschlüssel für jede Wohnung, damit 
man im Zweifelsfall schnell aufschließen 
kann. Wenn jemand für ein paar Tage 
oder Wochen wegfährt, sagt man den an-
deren Bescheid; wenn man jemanden län-
ger nicht sieht, schaut man mal vorbei 
oder fragt die anderen. 

Der Unterschied zu anderen Nachbar-
schaften sei, dass alle Bewohner den aus-
drücklichen Willen haben, sich gegensei-
tig zu unterstützen, was sonst Glückssa-
che sein kann. Wenn Bekannte aus der 
Nähe wegziehen oder sterben, steht man 
schnell allein da. In Schwalmstadt aber ist 
der Wunsch, sich umeinander zu küm-
mern, das Einzugskriterium. 

Interessenten für den Erstbezug im 
Dezember 2022 wurden zum Kennen-
lernen eingeladen, und das Kernteam 
musste ihrem Einzug zustimmen. Dabei 
kam es neben den persönlichen Sympa-
thien vor allem darauf an, dass sie sich 
gut in die Gemeinschaft einfügen und 
Kompromissbereitschaft zeigen. „Wie 
kannst du dich einbringen?“, habe 
Christiane Darmstadt zum Beispiel ge-
fragt. Wer darauf nichts zu sagen wusste, 
passt vermutlich nicht in das Wohnpro-
jekt.

Denn die Gemeinschaft geht über 
gegenseitiges Aufpassen hinaus. Das 
zeigt sich etwa im Gemeinschaftsraum 
der Anlage: Viele Möbel wurden von den 
Bewohnern beigesteuert, die Stühle sind 
bunt zusammengewürfelt. An einer 
Wand steht ein Klavier, an einer anderen 
hängen Lieblingsbilder der Bewohner in 
einer Art Petersburger Hängung. Ein  
Schrank mit Gesellschaftsspielen steht 
neben der Tür – der Donnerstag hat  sich 
als  Spieleabend etabliert. Der Raum ist 
das gemeinsame Wohnzimmer.

Gemeinschaftliche Aufgaben wie Ra-
senmähen, Schneeschippen, Hausmeis-
terarbeiten und Gartenpf lege funktio-
nieren ohne feste Zuteilung, sondern 
nach Neigung. Sie selbst hat etwa keinen 
grünen Daumen, sagt Annedore Schäfer, 
backt aber gerne für die gärtnernden 
Nachbarn. Das System funktioniere 
auch, weil sich fast alle schon früher eh-
renamtlich engagiert haben. Sie finden 
es selbstverständlich, sich einzubringen, 
ohne direkt eine Gegenleistung zu be-
kommen. „Es gibt Leute, die in der in-
formellen Hierarchie ein bisschen mehr 
machen, andere etwas weniger“, räumt 
Reinhart Darmstadt ein. Aber: „Inzwi-
schen können wir damit gut umgehen.“ 
Konf likte auszutragen und Kompromis-
se einzugehen gehöre eben auch zum 
Leben in einer Gemeinschaft dazu.
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K urz vor der  Corona-Pandemie  
ist Walter Schweikers Frau 
überraschend gestorben. Mit 
Beginn der Lockdowns war er 

– kinderlos, Rentner – in seiner Wohnung 
bei Ludwigsburg plötzlich allein. Das be-
deutete für ihn neben der Einsamkeit 
auch, dass niemand einen eventuellen 
Notfall rechtzeitig bemerkt hätte: „Wenn 
ich zu Hause umgefallen wäre, hätte mich 
unter der Woche niemand gefunden.“ 
Damals verabredete er sich mit einem 
ehemaligen Arbeitskollegen zu allmor-
gendlichen Telefonaten. Inzwischen hat 
er 14 Nachbarn, die merken würden, 
wenn etwas nicht stimmt. 

Denn vor gut einem Jahr hat er eine 
der zwölf Wohnungen der Genossen-
schaft „Gemeinsam ins Alter“ in 
Schwalmstadt bezogen. Die Website des 
zugehörigen Vereins fasst das Projekt als 

Gemeinschaft zusammen, „die sich fürei-
nander interessiert und verantwortlich 
fühlt“. Damit gehören die Bewohner ge-
nau zu einer Zielgruppe der Verantwor-
tungsgemeinschaft, für die Bundesjustiz-
minister Marco Buschmann (FDP) im 
Februar ein Eckpunktepapier vorgestellt 
hat. Sie soll laut Entwurf bis zu sechs Er-
wachsenen, „die ein tatsächliches persön-
liches Näheverhältnis zueinander ha-
ben“, ermöglichen, in verschiedenen Le-
bensbereichen rechtlich Verantwortung 
füreinander zu übernehmen. 

Das Konzept richtet sich explizit an 
Menschen, die keine Liebesbeziehung 
führen, und auch eine gemeinsame Woh-
nung ist keine Voraussetzung. Der Vor-
stoß scheint weltweit der erste seiner Art 
zu sein. In vielen Ländern gibt es zwar 
rechtliche Möglichkeiten, Beziehungen 
außerhalb einer Ehe abzusichern, doch sie 
richten sich an Paare. Besonders bekannt 
ist der französische Pacte civil de solidari-

té, kurz PACS, aber auch in Belgien gibt 
es ein „gesetzliches Zusammenwohnen“ 
und in Österreich die „eingetragene Part-
nerschaft“. Häufig galten diese Regelun-
gen ursprünglich für gleichgeschlechtli-
che Paare, die nicht heiraten durften, und 
wurden im Zuge der Einführung gleich-
geschlechtlicher Ehen für heterosexuelle 
Paare geöffnet.

Die Verantwortungsgemeinschaft da-
gegen richtet sich laut Entwurf auch an 
Alleinerziehende und Seniorenwohnge-
meinschaften, die einander rechtlich ab-
gesichert unterstützen wollen. Das Pro-
jekt hat die Ampelregierung im Koali-
tionsvertrag vereinbart, es „soll der 
Vielfalt der Lebensentwürfe Rechnung 
getragen werden“, schreibt das Bundes-
justizministerium. Nur: Die Zielgruppen 
scheinen mit dem Konzept nicht viel an-
fangen zu können.

Sara Buschmann etwa hält das Papier 
für ein „hübsch verpacktes Geschenk 
voller heißer Luft“. Sie ist die Gründerin 
und Geschäftsführerin von Solomütter, 
einer Onlineplattform für alleinerzie-
hende Frauen. Die vorgestellten Eck-
punkte bieten Alleinerziehenden keine 
Möglichkeiten, die nicht jetzt schon 
durch Testamente, Vorsorgevollmachten 
und Ähnliches geregelt werden können, 
sagt sie.

Tatsächlich sieht das Konzept nur sehr 
eng umrissene Optionen zur gegenseiti-
gen Verantwortungsübernahme vor – kä-
me es einer Ehe nahe, wäre das verfas-
sungsrechtlich problematisch. In der 
Grundstufe ist nur vorgesehen, dass die 
Mitglieder bei der Auswahl eines rechtli-
chen Betreuers berücksichtigt werden 
können und dass eine Lebendorganspen-
de möglich ist. Beides geht auch jetzt 
schon jenseits der Familie mit Menschen, 
denen man nahesteht. Explizit ausge-

schlossen sind dagegen zum Beispiel 
Steuererleichterungen, eine  Aufenthalts- 
oder Arbeitserlaubnis sowie Auswirkun-
gen auf das Sorge- und das Erbrecht.

Mit vier optionalen Aufbaumodulen 
sollen sich die Mitglieder einer Verant-
wortungsgemeinschaft weitere Rechte 
übertragen können: in Gesundheitsan-
gelegenheiten, bei einer gemeinsamen 
Wohnung und im Pf legefall. Außerdem 
können sie  finanziell eine Zugewinnge-
meinschaft bilden, wie es unter Ehepart-
nern der Fall ist. Sara Buschmann hat 
den Eindruck, dass der Staat damit ver-
sucht, „noch mehr Themen ins Private 
zu verschieben“. Er spare Geld,  indem 
Menschen in einer Verantwortungsge-
meinschaft etwa nicht vom Ehegatten-
splitting profitieren.   Gleichzeitig wer-
den sie aber finanziell höher belastet. 
Wenn etwa eine  Alleinerziehende mit je-

mandem zusammenwohnt, der über 18 
Jahre alt ist, und mit ihm eine Verant-
wortungsgemeinschaft eingeht, verliert 
sie die vorteilhafte Steuerklasse II. Auch 
beim Unterhaltsvorschuss würden nach 
Sara Buschmann Alleinerziehende 
schlechter dastehen. Unterhaltsvor-
schuss ist das Geld, das der Staat (meist) 
Müttern als Ausgleich zahlt, wenn 
(meist) Väter es für ihr Kind nicht tun 
oder finanziell nicht tun können. Lebt 
eine Alleinerziehende nun in einer Ver-
antwortungsgemeinschaft und in einer 
gemeinsamen Wohnung mit einem an-
deren Erwachsenen, fällt dieser Unter-
haltsvorschuss weg. Die Alleinerziehen-
den müssten also mit finanziellen Einbu-
ßen rechnen, sagt Sara Buschmann. 

Ursprünglich war außerdem geplant, 
dass Verantwortungsgemeinschaften auf 
einem Standesamt geschlossen werden 
können, nun sollen dafür Notare zustän-
dig sein. Das ist für die Mitglieder teurer, 

zumal beispielsweise Testamente oder Pa-
tientenverfügungen völlig ohne Beglaubi-
gung auskommen. Für Alleinerziehende, 
die häufig ohnehin schon ein schmales 
Budget haben, bedeutet die Regelung da-
mit eine große Belastung ohne zusätzli-
chen Nutzen, meint Sara Buschmann.

Darüber hinaus sieht sie sogar Gefah-
ren im Eckpunktepapier, vor allem für 
Frauen. Denn die leisten weiterhin den 
größten Teil der Sorgearbeit und stecken 
dafür oft im Beruf und damit bei ihrem 
Gehalt zurück. Die Verantwortungsge-
meinschaft, wie die Regierung sie aktuell 
plant, sieht finanzielle Absicherungen 
aber nur optional und nicht im gleichen 
Umfang wie in einer Ehe vor.

Auch die Unionsparteien kritisieren, 
dass das Konzept nichts enthalte, was 
nicht jetzt schon geregelt werden könne. 
Zudem warnen sie vor  der Gefahr, dass 

Vielehen durch die Regelungen ermög-
licht werden könnten. So hatten Teile von 
der Union bereits  2015 argumentiert, als 
es um die sogenannte Homo-Ehe ging. 
Die Vorstandsvorsitzende des Sozialver-
bands Deutschland, Michaela Engelmei-
er, sagte nach der Veröffentlichung eben-
falls, dass möglichem Missbrauch „von 
Anfang an ein Riegel vorgeschoben wer-
den“ müsse. Prinzipiell aber begrüßt der 
Verband es, wenn Menschen solidarisch 
Verantwortung füreinander übernehmen 
wollen. 

A ngesichts so einstimmiger Kri-
tik an der geplanten Ausgestal-
tung der Verantwortungsge-
meinschaft stellt sich die Frage, 

auf welcher Grundlage das Justizministe-
rium die Module entwickelt hat. Auf An-
frage der F.A.S. bleibt ein Sprecher vage. 
Das Papier sei „Ergebnis intensiver und 
konstruktiver Erörterungen“ innerhalb 

leben in Gemeinschaft
Die Verantwortungsgemeinschaft von Bundesjustizminister 
Marco Buschmann soll rechtlich absichern, wenn Menschen 
sich umeinander kümmern. Aber: Das tun sie schon jetzt.
Von Sara Wagener

Hier leben 15 Senioren 
zusammen und 
unterstützen sich 
gegenseitig. 
Links:  Die Bewohnerin 
Christiane Darmstadt 
in der Oberetage des 
Hauses 
Oben:  Ihr Mann 
Reinhart Darmstadt vor 
dem gemeinschaftlichen 
Wohnprojekt
Fotos Frank Röth  

Links: Walter Schweiker in 
seiner Wohnung
Rechts: Das Ehepaar 
Annedore und Herbert
 Schäfer
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